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Streuplan der Gemeinde Kiedrich 
 
 
Zeitliche Ausdehnung der Schneeräumung und Streuung 
 
Der Streudienst beginnt um 04.30 Uhr, wenn sich während der Nacht die Notwendigkeit zum 
Streuen ergibt. Dadurch ist gewährleistet, dass vor Einsetzen des Hauptberufsverkehrs die 
Hauptverkehrsstraßen gestreut sind. Das Streuen ist tagsüber zu wiederholen, wenn die 
abstumpfende Wirkung des Streuens durch Witterungseinflüsse aufgehoben wird. Auch bei 
geringem Schneefall besteht eine Streupflicht. Nur anhaltender starker Schneefall, der das 
Streumaterial in kurzer Zeit bedeckt und wirkungslos macht, befreit vom Streuen. Der 
Streudienst ist auch sonn- und feiertags durchzuführen 
 
    
Streuplan und Schneeräumungsplan für Straßen 
 
 
Die folgenden Stellen werden als zu streuende verkehrswichtige und gefährliche 
Straßenstellen festgelegt; sie sind in der Reihenfolge der nachstehenden Aufstellung von der 
Arbeitskolonne der gemeindlichen Arbeiter zu streuen: 
 
Kolonne 1 
 

- Bingerpfortenstraße von Hotel Nassauer Hof einschließlich Kreisel bis zur Kapelle, 
- Straße Neue Heimat von der Kreisstraße K 638 bis zur Kreuzung Sonnenlandstraße 
- Mariahilfstraße von der Bingerpfortenstraße bis Weg zum Schuttplatz  
- die Waldpfortenstraße mit Bereich Streckfuß Oberstraße / Waldstraße 
- Straßeneinmündung Trift auf die Waldstraße, 
- der Kreuzungsbereich Marktstraße, vom Rathaus auf die L 3035 bis zur Eltviller 

Straße, 
- Kreuzungsbereich Pflichtweg / Eltviller Straße / Sonnenlandstraße / Draiser Weg bis 

Haus Nr. 7,  
- beide Einmündungen des Kolpingrings in den Draiser Weg, 
- die Rieslingstraße -  Einmündung zur Eltviller Straße mit den dortigen öffentlichen 

Parkplätzen 
die Straßen: 

- In der Sandgrub, mit den in der Straße liegenden öffentlichen Parkplätzen 
- Weinbergblick, mit den in der Straße liegenden öffentlichen Parkplätzen  
- Gräfenbergstraße,  
- Kammstraße, 
- Tränkweg 
- Mühlberg,  
- Rosenstraße 
- Hochfeld,  
- Im Kiesling; Straße zur Winfried-Steinmacher-Sportanlage und Parkplatz P1 
- Zufahrtstraße zum Kindergarten Hickelhäusje,  
- Fliederweg,  
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- Fritz-Erler-Straße,  
- Hinter den Zäunen,  
- Asternweg,  
- Tulpenweg,  
- Bürgerhausparkplatz 
- Erhard-Falkener-Platz 
- Backhausplatz 
- Mariahilfstraße (Wendehammer) Weingut Müller 
- Borksgäßchen 
- Rheinblick ab Straßenverengung bis und mit Einmündungsbereich Neue Heimat 
- Im Bangert einschließlich Parkplatz 
- An der Ankermühle und Eltviller Straße (im Bereich des Misch- u. Gewerbegebietes) 

 
 
Kolonne 2 
 

- Marktplatz – Fußweg zur Kirche und Pflasterbürgersteige sowie Bürgersteig vor dem 
Rathaus 

- Rathausparkplatz inkl. Einfahrt zur Sonnenlandstraße und Zuwegungen zum 
Verwaltungsgebäude im Bereich des Josef-Staab-Platzes 

- Außengelände der St. Valentinus Kirche inkl. aller gepflasterten Wege auf dem 
Gelände und den Bürgersteigen angrenzend an das Kirchengelände 

- Bürgersteige am Bürgerhausparkplatz und gegenüber vom Parkplatz Im Bangert bis 
zum Penny-Gelände 

- Bushaltestellen in der Sonnenlandstraße am und gegenüber Bürgerhaus mit 
Überweg (Verkehrsinsel) 

- Bürgersteig ab Erhard-Falkner-Platz bis einschl. Bürgerhaus  
- Bürgersteig vor Rheingauer Volksbank in der Bingerpfortenstraße und Überweg 

unterhalb des Kreisels  
- Bürgersteig ab Bingerpfortenstraße 40 bis einschließlich Bushaltestelle nach Kloster 

Eberbach mit gegenüberliegender Haltestelle in Fahrtrichtung Eltville, 
- Verbindungsweg zwischen Mariahilfstraße und Bingerpfortenstraße (Bangertpfad),  
- Verbindungsweg zwischen Mariahilfstraße, ab dem Wendehammerbereich, bis zur 

Oberstrasse. 
- sowie Bushaltestellen in der Eltviller Straße im Kreuzungsbereich zum Draiser Weg / 

Pflichtweg mit Fußgängerüberwege Sonnenlandstraße und Eltviller Straße (Dreispitz) 
- den Bürgersteig ab der Eltviller Straße 15, Haus Günter Barth, bis zu unserem 

Ortsschild in Richtung Eltville einschließlich der Bushaltestelle an der Zufahrt zum 
Neubaugebiet 

- Treppen und Gehwege im Neubaugebiet 
 
 
 
 
 
 

 

 


